
Hauptversammlung der AlzChem Group AG am 23. Mai 2018 

Informationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

1. Generelle Hinweise 

Teilnahme- und stimmberechtigte Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank oder ein sonstiges Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
andere Person ihrer Wahl, ausüben lassen. Auch in diesem Fall bedarf es der ordnungsgemäßen Anmeldung durch den Aktionär oder 
den Bevollmächtigten nach den in der Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen (siehe „II.2. weitere 
Angaben zur Einberufung – Teilnahme an der Hauptversammlung). Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die 
Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Vollmachten können in Textform (§ 126b BGB) durch Erklärung gegenüber dem zu Bevollmächtigenden oder gegenüber der 
Gesellschaft erteilt werden. Für die Vollmachtserteilung gegenüber der Gesellschaft und Übermittlung des Nachweises einer 
gegenüber dem zu Bevollmächtigenden erklärten Bevollmächtigung stehen folgende Postanschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse 
zur Verfügung: 

AlzChem Group AG      Fax:  +49 (0)89 889 690 655 
c/o Better Orange IR & HV AG    E-Mail:  alzchem@better-orange.de 
Haidelweg 48 
81241 München 
Deutschland 

Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Person 
oder Institution können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

Für den Widerruf einer Vollmacht gelten die vorangehenden Sätze entsprechend.  

2. Vollmacht an eine dritte Person Ihres Vertrauens 

Um eine dritte Person Ihres Vertrauens zur Ausübung Ihres Stimmrechts zu beauftragen, müssen Sie sich zunächst nach den in der 
Einberufung der Hauptversammlung beschriebenen Bestimmungen (siehe „II.2. weitere Angaben zur Einberufung – Teilnahme an der 
Hauptversammlung) zur Hauptversammlung anmelden. Wenden Sie sich hierzu vorzugsweise bitte an Ihre Depotbank, über die Ihnen 
dann eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung zugesandt wird.  

Ein Vollmachtsformular und weitere Informationen zu Bevollmächtigungen werden den ordnungsgemäß angemeldeten Personen 
übersandt. Das Vollmachtsformular wird den Aktionären auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter 
www.alzchem.com/de/hv abrufbar. Die Aktionäre werden gebeten, Vollmacht vorzugsweise mittels des von der Gesellschaft zur 
Verfügung gestellten Vollmachtformulars zu erteilen. 

Zur Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder sonstigen mit diesen durch die aktienrechtlichen 
Bestimmungen gleichgestellten Institutionen oder Personen, setzen Sie sich bitte direkt mit dem zu Bevollmächtigenden in Verbindung. 

3. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der 
Hauptversammlung zu bevollmächtigen.  

Als Stimmrechtsvertreter der AlzChem Group AG sind Herr Michael Schwarz und Frau Stefanie Fridau, beide Mitarbeiter der 
Better Orange IR & HV AG, München, bestellt. Beide haben das Recht zur Unterbevollmächtigung und sind einzelvertretungs-
berechtigt. 

Aktionäre, die den Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft Vollmacht und Weisungen erteilen wollen, werden gebeten, hierzu das mit 
der Eintrittskarte übersandte Vollmachts- und Weisungsformular zu verwenden. Alternativ wird dieses Vollmachts- und 
Weisungsformular den Aktionären auch jederzeit auf Verlangen zugesandt und ist außerdem im Internet unter 
www.alzchem.com/de/hv abrufbar. Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft im Vorfeld der 
Hauptversammlung müssen der Gesellschaft unter der oben für die Vollmachtserteilung angegebenen Postanschrift, Faxnummer oder 
E-Mail-Adresse bis spätestens zum 22. Mai 2018, 24.00 Uhr (MESZ), zugehen. Eine Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die 
Stimmrechtsvertreter am Tag der Hauptversammlung ist am An- und Abmeldeschalter bis zum Beginn der Abstimmungen möglich. 

Rechtliche Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft  

Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sind verpflichtet, das Stimmrecht zu den Tagesordnungspunkten ausschließlich gemäß den 
Weisungen des Aktionärs zu den in der Einberufung der Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten 
Beschlussvorschlägen der Verwaltung auszuüben. Den Stimmrechtsvertretern steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener 
Ermessensspielraum zu.  

Bei der Abstimmung werden sich die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in folgenden Fällen bei Anwendung des 
Subtraktionsverfahrens der Stimme enthalten bzw. bei Anwendung des Additionsverfahrens nicht an der Abstimmung teilnehmen: Bei 
fehlenden oder nicht eindeutig erteilten Weisungen, bei der Abstimmung über einen Gegenantrag oder einen Wahlvorschlag von 
Aktionären zu den bekanntgemachten Tagesordnungspunkten, bei im Vorfeld der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen  
(z. B. bei Verfahrensanträgen) sowie bei der Abstimmung über einen Verwaltungsvorschlag mit einem vom in der Einberufung der 
Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekanntgemachten abweichenden Beschlussinhalt.  

Rechtzeitig abgegebene Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können bis 22. Mai 2018, 24.00 Uhr 
(MESZ), schriftlich, in Textform oder elektronisch unter der oben genannten Postanschrift, Faxnummer und E-Mail-Adresse geändert 
oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Eingang bei der Gesellschaft. Ein entsprechendes Formular zur Widerruferklärung steht 
unter www.alzchem.com/de/hv zum Download und am Tag der Hauptversammlung an den Anmeldeschaltern zur Verfügung. Die 
persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt automatisch als Widerruf der 
zuvor abgegebenen Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft. 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt eine Weisung zu diesem 
Tagesordnungspunkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur Widerspruchserklärung, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts 
sowie zur Stellung von Anträgen ist nicht möglich. Die Ausübung der Vollmacht durch die Stimmrechtsvertreter erfolgt unter 
Offenlegung des Namens des Vollmachtgebers.  

Für den Fall, dass die Stimmrechtsvertreter von einem Aktionär mehrere Vollmachten mit Weisungen auf gleichen oder verschiedenen 
Übermittlungswegen (Post, Fax, E-Mail) erhalten, wird die zuletzt eingegangene gültige Vollmacht mit den entsprechenden Weisungen 
als verbindlich erachtet. 

Bei Fragen zur Stimmrechtsvertretung steht Ihnen unsere Hotline montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr unter der  
Telefon-Nr. +49 (0)89 889 690 620 zur Verfügung. 


